
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit laden wir alle Mitglieder und Interessierte frist- und formgerecht zu einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung der Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe 
e.V. ein. 
 
Datum: Sonntag, 12.07.2026 
Uhrzeit: 11 – 12 Uhr 
Ort: O.A.S.E., Raum „Forum des Austausches“, Gebäude 16.61, Medizinische Fakultät der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf 
                                 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Eröffnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung  

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Ergänzung von § 6 „Vorstand“ um 
einen neuen Absatz 6 zur Ermöglichung einer pauschalen Tätigkeitsvergütung für 
Vorstandsmitglieder gemäß § 3 Nr. 26a EStG sowie über die erstmalige Festlegung der 
pauschalen Tätigkeitsvergütung für das Geschäftsjahr 2026 entsprechend der beigefügten 
Synopse und Beschlussvorlage. 
 

Die vorgesehene Satzungsänderung ist dieser Einladung als Anlage 1 beigefügt. Der 
Beschlussvorschlag zur erstmaligen Festlegung der pauschalen Tätigkeitsvergütung für das 
Geschäftsjahr 2026 ist als Anlage 2 beigefügt. 
Nach § 7 Abs. 5 unserer Satzung ist für die Satzungsänderung eine Mehrheit von drei Vierteln 
der erschienenen Mitglieder erforderlich. 
 
Bitte geben Sie uns bis spätestens zum 09.07.2026 bekannt, ob und mit wie vielen Personen 
Sie teilnehmen werden. Der Vorstand wünscht eine gute Anreise!  

Mit freundlichen Grüßen. 
Ihr SHG-Vereinsvorstand 
 
 
 

Gertrud Bachmann   Martin Romberger   Hanspeter Häberle 
1. Vorsitzende   2. Vorsitzender   Kassenwart 

 

 

     

 

Einladung zur außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 12.07.2026 in 
Düsseldorf  

Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe e. V 

Geschäftsstelle: Wenkerstrasse 6a, 40470 Düsseldorf, info@pemphix-shg.de, www.pemphix-shg.de



 

 

 
 
Anreise 
 
O.A.S.E. 
Universitätsstraße 1 
40225 Düsseldorf 
 
Adresse in Google Maps öffnen 
 
Lageplan Campus 
 
Siehe anbei PDF-Datei 
 
https://www.hhu.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/Karten-Anfahrtplaene-
HHU/Infocenter_Lage_und_Anreise/HHU_Campusplan.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Geschäftsstelle: Wenkerstrasse 6a, 40470 Düsseldorf, info@pemphix-shg.de, www.pemphix-shg.de

https://www.google.de/maps/place/51.193659,6.791898




Synopse 
Anlage zur Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 12.07.2026 

 
Vereinssatzung der Pemphigus und Pemphigoid Selbsthilfegruppe e.V. 

Bisherige Fassung Vorgesehene neue Fassung 

§ 6 Vorstand enthält bisher die 
Absätze 1 bis 5. Eine Regelung über 
eine pauschale Tätigkeitsvergütung 
oder Ehrenamtspauschale für 
Vorstandsmitglieder besteht nicht. 

§ 6 Abs. 6 wird neu eingefügt: Die Mitglieder des Vorstands 
sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die 
Mitgliederversammlung kann Vorstandsmitgliedern für ihre 
Vorstandstätigkeit eine pauschale Tätigkeitsvergütung im 
Rahmen der jeweils geltenden Ehrenamtspauschale gemäß § 
3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz gewähren. Die Empfänger 
sowie die Höhe der pauschalen Tätigkeitsvergütung für das 
jeweilige Geschäftsjahr werden von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. 

Der Ersatz tatsächlich entstandener und nachgewiesener 
Aufwendungen bleibt hiervon unberührt. Die Gewährung 
einer pauschalen Tätigkeitsvergütung erfolgt nur im Rahmen 
der finanziellen Leistungsfähigkeit des Vereins und der jeweils 
geltenden gesetzlichen Vorgaben. 

 
 

 

Beschlussvorschlag 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Ergänzung von § 6 der Satzung um den vorstehenden 
neuen Absatz 6. 

Hinweis für die außerordentliche Mitgliederversammlung am 12.07.2026 

Im Anschluss an die Satzungsänderung wird für das Geschäftsjahr 2026 über die erstmalige konkrete 
Höhe der pauschalen Tätigkeitsvergütung beschlossen. 

Die drei Vorstandsmitglieder enthalten sich bei diesem Beschluss. 

 



Anlage 2 zur Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 12.07.2026 

 
Beschlussvorlage zur erstmaligen Festlegung der pauschalen Tätigkeitsvergütung 

Vorbehaltlich der Eintragung der in Anlage 1 vorgesehenen Satzungsänderung in das Vereinsregister 
beschließt die Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2026 folgende pauschale 
Tätigkeitsvergütung gemäß § 6 Abs. 6 der Satzung und § 3 Nr. 26a EStG: 

• Vorsitzende: 800 Euro  

• Stellvertretender Vorsitzender: 300 Euro  

• Kassenwart: 300 Euro 

Die Auszahlung erfolgt nur nach Wirksamwerden der Satzungsänderung, im Rahmen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Vereins und der jeweils geltenden gesetzlichen Steuerbefreiung. 

Die von der Regelung betroffenen Vorstandsmitglieder nehmen an der Abstimmung nicht teil 
beziehungsweise enthalten sich. 

 


